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Anhörung zum Hessischen ÖbVI-Gesetz:
Kammern und Verbände üben starke Kritik  
am Entwurf der Landesregierung

Am 3. Mai 2023 fand im Wirtschaftsaus-

schuss des Hessischen Landtags eine 

Anhörung zum Gesetzentwurf der Hes-

sischen Landesregierung zur Änderung 

vermessungs- und planungsrechtlicher 

Vorschriften statt. Die geplante Novelle 

des Hessischen Gesetzes über die Öf-

fentlich bestellten Vermessungsingeni-

eure (HÖbVIngG-E) sieht verschiedene 

Neuregelungen zur Zulassung Öffent-

lich bestellter Vermessungsingenieure 

(ÖbVI) vor, darunter eine Absenkung 

des Anforderungsniveaus für die Bestel-

lung durch eine Reduzierung der Aus-

bildungs- und Praxiszeiten sowie den 

Wegfall der Notwendigkeit einer 

Verwaltungsausbildung.

IngKH plädiert für weitgehen-
de Beibehaltung der bisherigen 
Regelung
Auch die Ingenieurkammer Hessen hat-

te in diesem Rahmen die Gelegenheit, 

sich nicht nur schriftlich, sondern auch 

mündlich zu dem Gesetzentwurf zu äu-

ßern. Als Vertreterin der YOUNG EN-

GINEERS, dem IngKH-Netzwerk zur För-

derung junger selbstständiger Ingenieu-

rinnen und Ingenieure, kritisierte 

Ann-Kristin Wittig M.Sc., ÖbVI im 

Landtag die von der Landesregierung 

angedachten Neuregelungen. Sie könne 

aus eigener Erfahrung berichten, dass 

die ÖbVI-Ausbildung aktuell aus einer 

guten Kombination aus Studium, Ver-

waltungsausbildung und Praxiserfah-

rung bestehe, da das erforderliche Wis-

sen für die Ausübung des Berufs nur 

bedingt im Studium vermittelt werde. 

Sowohl die Anwendung der Technik als 

auch die Büroführung müssten in 

Theorie und Praxis erlernt werden, wes-

halb der anschließenden Verwaltungs-

ausbildung und der Berufspraxis eine 

besondere Rolle zukämen. 

Wittig machte sich daher für ein Fortbe-

stehen des genannten Dreiklangs stark, 

der für junge ÖbVI speziell bei einer 

Neugründung oder einer Übernahme ei-

nes Büros von großer Wichtigkeit sei. 

Gerade angesichts der Tatsache, dass 

sich der Beruf aufgrund von Digitalisie-

rung, BIM und anderen Faktoren derzeit 

stark wandele, bestehe bei einer zu ge-

ringen Qualifikation das Risiko, dass 

ÖbVI Fehlentscheidungen treffen und 

das ganze System gefährden könnten. 

In diesem Zusammenhang erwähnte sie 

als Beispiel zu spät erkannte Inkorrekt-

heiten im Liegenschaftskataster. 

Aus diesem Grund plädierte Wittig für 

eine Laufbahnprüfung bei einer nicht 

vorhandenen Verwaltungsausbildung 

anstelle der verschiedenen, im Gesetz-

entwurf angedachten neuen Wege. Wei-

terhin warb sie für eine Erhaltung des 

derzeit bestehenden Qualifikationsni-

veaus und der Ausbildungszeiten der 
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ÖbVI, die sich an denen der Beratenden 

Ingenieure (acht Jahre) orientieren soll-

ten. Zwar sei eine geringfügige Redu-

zierung der Verwaltungs- und Praxiszei-

ten denkbar, um die Zulassung nach 

acht statt bisher neun Jahren zu er-

möglichen. Eine darüberhinausgehende 

Absenkung sei aber unter anderem des-

halb kontraproduktiv, da auch nach den 

bestehenden Regelungen kein Mangel 

an ÖbVI, sondern generell an Fachkräf-

ten im Vermessungswesen herrsche.

Verbände bewerten Gesetzent-
wurf als untauglich 
In ein ähnliches Horn stießen auch die 

anwesenden Berufsverbände: Der Vor-

sitzende der BDVI-Landesgruppe Hes-

sen, Dipl.-Ing. Jörg Mathes, ÖbVI, be-

trachtete den Gesetzentwurf aus Sicht 

seiner Mitglieder äußerst kritisch. Die 

Anzahl der Berufsträger in der operati-

ven Tätigkeit sei in den vergangenen 

Jahren zwar von 90 auf 60 gesunken, 

der Anteil an Hoheitlichen Vermessun-

gen durch die ÖbVI jedoch von 50 % 

auf über 80 % gestiegen. Daher gebe 

es für eine solche Änderung keine Ver-

anlassung. Denn der Berufsstand habe 

trotz einer gesunkenen Anzahl an Bü-

ros, die aber statistisch größer würden, 

weiterhin genug Kapazitäten, um seinen 

hoheitlichen Aufgaben nachzukommen. 

Gegen eine grundsätzliche Öffnung des 

ÖbVI-Berufs für Quereinsteiger habe 

man aus Sicht seines Verbandes keine 

Einwände. Allerdings müsse darauf ge-

achtet werden, dass diese das gleiche 

Qualitätsniveau erfüllen würden wie die 

bereits zugelassenen ÖbVI. Dies sei nur 

durch eine qualifizierte Prüfung der Be-

werber möglich, beispielsweise das 

Zweite Staatsexamen. Mathes bean-

standete darüber hinaus die Notwendig-

keit einer auskömmlichen Gebührenord-

nung des Landes Hessen für die Erfül-

lung der hoheitlichen 

Vermessungsausgaben sowie eine auch 

daraus ersichtliche fehlende Wertschät-

zung für die ÖbVI seitens des 

Gesetzgebers. 

BDVI-Justiziar RA Dr. Michael Körner, 

LL.M. (UCT) ergänzte, dass es zahlrei-

che Vermessungsingenieure gebe, die 

die Voraussetzungen für eine Qualifika-

tion zum ÖbVI bereits erfüllten, aber 

nicht als solche tätig sein wollten. Hier-

bei sei auch zu beachten, dass der ÖbVI 

auf sich allein gestellt agieren müsse 

und keinen Verwaltungsunterbau zur 

Verfügung habe wie etwa eine Behörde. 

Am Gesetzentwurf bemängelte er, dass 

er keine hinreichende Ausdifferenzie-

rung beim Quereinstieg in den ÖbVI-Be-

ruf beinhalte und bereits vorhandene 

Regelungen in diesem Bereich aus an-

deren Bundesländern ignoriere. Ebenso 

gelte es zu beachten, dass Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter in den Büros, die 

nach dem Entwurf für einen Querein-

stieg in Frage kämen, häufig nur einen 

kleinen, spezialisierten Aufgabenbe-

reich übernähmen und ihnen aus die-

sem Grund die nötige Wissensbreite für 

eine Tätigkeit als ÖbVI fehle. Weiterhin 

sei als Folge des Gesetzentwurfes ein 

Verdrängungswettbewerb zu befürch-

ten, der einerseits in der Abwanderung 

hessischer ÖbVI in benachbarte Bun-

desländer und andererseits dem Drän-

gen auswärtiger ÖbVI auf den hiesigen 

Markt sowie einem Zuständigkeitskon-

flikt der Behörden münden könne.

Auch Dipl.-Ing. Oliver Buck M.A. 

MRICS, ÖbVI merkte an, dass der Ge-

setzentwurf hohe Wellen im Berufs-

stand geschlagen habe. Er kritisierte, 

dass der von der Landesregierung ge-

wünschte erleichterte Zugang zum Öb-

VI-Beruf unweigerlich zu einem Quali-

tätsverlust im Liegenschaftskataster 

führen müsse. Denn für dessen Pflege 

sei eine fundierte ÖbVI-Ausbildung un-

erlässlich. Zudem sei das Durch-

schnittsalter der hessischen ÖbVI, das 

als eine Begründung für die geplante 

Neuregelung genannt worden sei, kaum 

höher als das in anderen Freien Beru-

fen, etwa bei den Notaren. Weiterhin 

gebe es zu bedenken, dass die durch-

schnittliche Mitarbeiterzahl in den 

Büros in den vergangenen Jahren ge-

stiegen sei. Die von der Landesregie-

rung geäußerte Sorge, dass die Flä-

chenabdeckung durch die abnehmende 

Anzahl an ÖbVI in Gefahr gerate, habe 

daher keine Bewandtnis. Darüber hin-

aus sei der Fachkräftemangel nicht spe-

zifisch für die hessischen ÖbVI, sondern 

ziehe sich durch das gesamte Vermes-

sungswesen. Der Berufsstand unterneh-

me daher bereits seit 2012 große 

Kraftanstrengungen und bilde über Be-

darf aus. Buck konnte die von der Lan-

desregierung verbreitete „Untergangs-

stimmung“ nicht mittragen und ergänz-

te, dass die ÖbVI durchaus offen für 

Quereinsteiger seien, solange sie die 

gleichen Anforderungen einhalten 

müssten wie die jetzigen Berufsträger.

Der Vorsitzende der DVW Hessen e.V. – 

Gesellschaft für Geodäsie, Geoinforma-

tion und Landmanagement, Dipl.-Ing. 

Mario Friehl, stimmte den übrigen An-

gehörten zu, dass die hohen Anforde-

rungen an die Berufsausbildung erhal-

ten bleiben müssten. Der Gesetzentwurf 

der Landesregierung sorge allerdings 

für Verunsicherung unter den Geodäten 

hinsichtlich der Zulassungswege zum 

ÖbVI. Ebenso wenig sorge er für die nö-

tige Klarheit, um unterschiedliche Le-

bensentwürfe in Einklang zu bringen, 

oder für die Steigerung der Attraktivität 

des Berufs. Da der Fachkräftemangel 

sowohl die ÖbVI als auch die Vermes-

sungsbehörden vor große Probleme 

stelle, appellierte Friehl für mehr Initia-

tiven rund um die MINT-Fächer und 

-Berufe.

Sorge vor Qualitätsverlust sei-
tens der Architekten und Freien 
Berufe
In ihrer Funktion als Vorsitzende des 

Verbandes Freier Berufe in Hessen 

(VFBH) argumentierte Dr. iur. Karin 

Hahne schließlich, dass sich die Zu-

gangsvoraussetzungen zum ÖbVI an 

denen anderer Freier Berufe orientieren 

müssten, die durch ein 
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Vertrauensverhältnis zwischen Kunde 

bzw. Klient und Dienstleister gekenn-

zeichnet seien. Dies gelte auch für die 

ÖbVI, die trotz ihrer hoheitlichen Aufga-

ben und ihrer öffentlichen Bestellung zu 

den Freien Berufen zählten. Hahne sah 

es daher kritisch, dass der vorliegende 

Gesetzentwurf komplexe beamtenrecht-

liche Regelungen für die Zulassung zum 

ÖbVI vorsehe. Sie erachtete die geplan-

te Novellierung sowohl aus Verbrau-

cherschutzsicht als auch aus der Pers-

pektive der Berufsträger selbst für 

unzureichend.

Aus der Perspektive der von Vermes-

sungsingenieuren abhängigen Architek-

ten äußerte sich Dr. jur. Martin Kraus-

haar (Hauptgeschäftsführer der Archi-

tekten- und Stadtplanerkammer 

Hessen) zu der geplanten Neuregelung. 

Während er die Reaktion des Gesetzge-

bers auf den Fachkräftemangel begrüß-

te, betrachtete er den Gesetzentwurf 

als bedenkenswert in puncto Qualitäts-

sicherung. Bei der Digitalisierung der 

Verwaltung, die auch eine Teilautomati-

sierung der Baugenehmigung beinhalte, 

werde eine hohe Datenqualität benö-

tigt, die sich nur durch ein entsprechen-

des Qualifikationsniveau der ÖbVI auf-

rechterhalten lasse. Er plädierte aus 

diesem Grund dafür, wenigstens eine 

Zulassungsprüfung einzuführen, und 

warf ein, dass sämtliche hochwertige 

Dienstleistungsberufe ähnliche Vorlauf-

zeiten in der Ausbildung hätten, wie 

dies bei den ÖbVI derzeit der Fall sei. 

Weiterhin kritisierte Kraushaar die ge-

plante Streichung des § 2 (1) Nr. 8 HÖb-

VIngG-E, der derzeit keine Zulassung in 

anderen Bundesländern tätiger ÖbVI in 

Hessen erlaubt. Er kritisierte, dass die 

Hessische Landesregierung damit ein-

seitig die Tür für auswärtige ÖbVI für 

den hiesigen Markt öffne. Ebenso sah er 

die Gefahr, dass auch die hessischen 

ÖbVI dies zum Anlass nehmen könnten, 

ihren Firmensitz außerhalb Hessens zu 

verlagern, um auf diese Weise in zwei 

Bundesländern tätig sein zu können. Als 

Beispiel, wo ein solcher Fall bereits ein-

getreten sei, nannte er die Prüfsachver-

ständigen, deren Anzahl im Bereich 

Brandschutz seit der letzten Novellie-

rung aus den genannten Gründen stark 

zurückgegangen sei. Zu guter Letzt 

sprach sich Kraushaar für eine verstärk-

te Einführung von Fachregistern aus, 

wie es in anderen Bundesländern  

bereits gang und gebe sei.

Bedenken aus den Reihen der hes-
sischen Hochschulen
Einwände zum Gesetzentwurf der Lan-

desregierung gab es bei der Anhörung 

im Hessischen Landtag auch seitens der 

Hochschulen. Prof. Dr.-Ing. Hans-Joa-

chim Linke vom Institut für Geodäsie 

der TU Darmstadt sprach sich gegen die 

geplanten neuen Zulassungswege ohne 

Vorbereitungsdienst und Laufbahnprü-

fung aus, da es aus seiner Sicht fachlich 

nicht umsetzbar sei, dass die für die Tä-

tigkeiten eines ÖbVI erforderlichen Me-

thodenkompetenzen durch eine Berufs-

ausbildung oder den erfolgreichen Ab-

schluss eines Bachelorstudiums jeweils 

mit anschließender beruflicher Praxis 

vermittelt werden könnten. Zur Erfül-

lung ihrer hoheitlichen Aufgaben benö-

tigten sie nicht nur ein breites Wissen in 

den Bereichen des privaten und öffent-

lichen Immobilienrechts, sondern müss-

ten auch in der Lage sein, sich neue Me-

thoden und neue Kompetenzen gerade 

hinsichtlich der Digitalisierung zu 

erschließen.

Während Linke den angedachten Weg-

fall des Zweigstellenverbots begrüßte, 

gab er zu bedenken, dass der Tätig-

keitsbereich eines ÖbVI weit über den 

einer fachlich vergleichbaren Position 

bei den Landesbehörden hinausgehe 

und Organisationsaufgaben wie Projekt-

management, Wirtschaftlichkeitsbe-

trachtung und dergleichen beinhalte. 

Die nur durch eine Berufsausbildung 

bzw. ein Bachelorstudium ohne Vorbe-

reitungsdienst verbleibenden Defizite 

könne die Berufspraxis allein nicht kom-

pensieren. Bei dem angedachten Weg-

fall der Laufbahnprüfung werde nicht 

einmal der Erwerb der Qualifikation 

überprüft. Zudem sah Linke keine Ver-

anlassung zur Verbreiterung des Zu-

gangs zum ÖbVI und Herabsetzung der 

Qualität, solange die vorhandenen Be-

rufsträger die Kapazitäten zur Erledi-

gung der anfallenden Aufgaben hätten.

Scharfe Kritik von den Mitglie-
dern des Wirtschaftsausschusses
Starke Bedenken gegenüber dem Ge-

setzentwurf äußerten auch die der An-

hörung beiwohnenden Landtagsabge-

ordneten. Der wirtschaftspolitische 

Sprecher der CDU-Landtagsfraktion 

Heiko Kasseckert MdL deutete die ge-

plante Neuregelung als Reaktion auf die 

Sorge um die Zukunftsfähigkeit des Öb-

VI-Berufs, konnte aber nach der Beant-

wortung seiner Frage nach dessen Exis-

tenzgefährdung keine solche Gefahr er-

kennen. Er sprach sich klar gegen eine 

Qualitätsabsenkung bei der ÖbVI-Aus-

bildung aus, da dies auch einen Verlust 

der hohen Güte des Liegenschaftskata-

sters zur Folge habe. Zur künftigen Si-

cherstellung des Ausbildungsniveaus 

plädierte Kasseckert für eine Staatsprü-

fung, während er die Eröffnung der 

Möglichkeit für auswärtige ÖbVI, in Hes-

sen tätig zu werden, nur als sinnvoll er-

achtete, sofern diese Option im Gegen-

zug auch für die hessischen ÖbVI in an-

deren Bundesländern bestehe.

Ähnlich kritisch äußerte sich Elke 

Barth MdL von der SPD-Landtagsfrak-

tion, die sich die im Bereich der Prüf-

sachverständigen gemachten Erfahrun-

gen von Kraushaar detailliert schildern 

ließ und wiederholt auf die gleicherma-

ßen ungerechte Behandlung der hessi-

schen ÖbVI hinwies. Auf ihre Nachfrage, 

ob es einen nennenswerten Rückstau 

bzw. lange Wartezeiten bei Vermes-

sungsleistungen gebe, erläuterten Ma-

thes und Buck, dass man aktuell binnen 

weniger Tage einen Termin erhalte und 
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es auch zu keinerlei Beschwerden sei-

tens der Aufsichtsbehörden gekommen 

sei. Zudem gab Barth zu bedenken, 

dass sich die derzeitigen Ausbildungs-

zeiten von ÖbVI nicht signifikant von 

denen anderer Freier Berufe wie Ärzten 

und Notaren unterschieden. Wittig er-

gänzte hierzu, dass im Bereich der Ver-

waltungs- und Praxiszeiten zwar ein ge-

ringfügiges Einsparpotenzial (von bis-

lang insgesamt neun auf acht Jahre) 

existiere, man aber aus Qualitätsgrün-

den auf eine weitere Verkürzung ver-

zichten solle, und fügte hinzu, dass die 

Herausforderung darin bestehe, über-

haupt geeignete Mitarbeiter für die Bü-

ros zu finden.

Barth wollte von den Verbandsvertre-

tern ebenso wissen, welche Erfahrun-

gen mit der ÖbVI-Ausbildung in anderen 

Bundesländern gemacht worden seien. 

Friehl bemerkte hierzu, dass es dort nur 

sehr wenige Quereinsteiger gebe. Im 

Anschluss zitierte Mathes Ministerial-

rat André Schönitz, Referatsleiter für 

Vermessungs- und Geoinformationswe-

sen, Grundstücksermittlung beim Minis-

terium des Innern und für Kommunales 

des Landes Brandenburg sowie Vorsit-

zender der Arbeitsgemeinschaft der 

Vermessungsverwaltungen der Länder 

der Bundesrepublik Deutschland (AdV), 

dahingehend, dass sämtliche Versuche, 

andere Ausbildungsmodelle zu etablie-

ren, gescheitert seien. Körner warf ein, 

dass der Gesetzentwurf zur Lösung des 

Kernproblems absolut ungeeignet sei, 

und schlug vor, sich bei der Novellie-

rung bezüglich der Staatsprüfung und 

des Zweigstellenverbots an anderen 

Bundesländern wie Schleswig-Holstein 

zu orientieren.

Zu der von Barth nachgefragten Ausbil-

dungssituation erläuterten Buck und 

Mathes, dass die Freien Berufe, darun-

ter auch die ÖbVI, bereits seit mehr als 

einem Jahrzehnt große Kraftanstren-

gungen aufwendeten, um die Zahlen 

der Auszubildenden in ihrem Fachgebiet 

zu steigern und dieser Einsatz bereits 

Früchte trage. Buck verwies auf die Da-

ten einer Befragung zum Fachkräftebe-

darf der hessischen ÖbVI aus dem Feb-

ruar 2023, denen zufolge speziell die 

Anzahl der sich in Ausbildung befindli-

chen Vermessungstechniker den Bedarf 

stark übersteigt, und einige davon eine 

weitere Qualifikation zum Vermes-

sungsingenieur anstrebten.

Widerstand gegen den Gesetzentwurf 

der Landesregierung regte sich ebenso 

aus den Reihen der FDP-Landtagsfrakti-

on. Deren Sprecher für Digitalisierung, 

Europapolitik und den Finanzplatz 

Frankfurt, Oliver Stirböck MdL, erach-

tete die geplante Neuregelung für un-

tauglich. Er wunderte sich zudem in der 

Anhörung offen darüber, ob es keine 

geeigneteren Möglichkeiten für den 

Quereinstieg in den ÖbVI-Beruf gebe 

als die von der Landesregierung ange-

dachten, weiteren Ausbildungswege. 

YOUNG ENGINEERS-Netzwerk 
der IngKH 
Auch die Ingenieurkammer Hessen 

sorgt sich um den im Zuge der Anhö-

rung mehrfach angesprochenen Fach-

kräftemangel nicht nur im Vermes-

sungswesen, sondern im gesamten In-

genieurbereich. Aus diesem Grund hat 

die IngKH auf Initiative von Ann-Kristin 

Wittig und Vivian Kühnl M.Sc. im ver-

gangenen Jahr mit den YOUNG EN-

GINEERS ein Netzwerk zur Förderung 

junger Ingenieurinnen und Ingenieure 

ins Leben gerufen. Dort haben Nach-

wuchskräfte, die ein eigenes Büro füh-

ren (möchten) nicht nur die Gelegen-

heit, sich untereinander über ihre Er-

fahrungen auszutauschen, sondern 

ebenso von bereits seit vielen Jahren 

tätigen Kolleginnen und Kollegen zu ler-

nen. Ein erster „Stammtisch“ in der Ge-

schäftsstelle der Kammer im Herbst 

2022 stieß auf große Resonanz, sodass 

sich die YOUNG ENGINEERS im Herbst 

dieses Jahres ein weiteres Mal an der 

Hochschule RheinMain (HS-RM) in Wies-

baden zusammenfinden werden. Die In-

gKH freut sich auf zahlreiche Junginge-

nieurinnen und Jungingenieure!

Plenar Außsenansicht  © H.Heibel
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YOUNG ENGINEERS-Netzwerk
Aus Sicht der Ingenieurkammer Hes-

sen ist es eine große Bereicherung, 

wenn junge Ingenieurinnen und In-

genieure, aber auch erfahrene „alte 

Hasen“ junge Menschen, die sich am 

Beginn ihrer beruflichen Karriere oder 

noch im fortgeschrittenen Studium be-

finden, an ihren Erfahrungen aus dem 

Berufsalltag teilhaben lassen und sich 

untereinander vernetzen. 

Dieser Vision folgend und mit dem 

Ziel, die Informations- und Umset-

zungslücke zwischen Universitätswis-

sen und den Anforderungen des un-

ternehmerischen Gestaltens zu füllen, 

hat die Ingenieurkammer Hessen auf 

Initiative von Vizepräsident Dipl.-Ing. 

Jürgen Wittig, ÖbVI sowie den beiden 

Jungingenieurinnen und Kammermit-

gliedern Ann-Kristin Wittig M. Sc., ÖbVI 

und Vivian Kühnl M. Sc. den YOUNG 

ENGINEERS-Stammtisch in Leben 

gerufen.

Dabei geht es um Fragen nach der Art 

des Arbeitsverhältnisses (angestellt 

oder selbstständig), der Vereinbarkeit 

von Berufs- und Privatleben oder auch 

den Zukunftschancen im Ingenieurbe-

reich, die sich Jungingenieurinnen und 

-ingenieure in den letzten Zügen ih-

res Studiums oder kurz vor bzw. beim 

Berufseinstieg stellen. Der YOUNG 

ENGINEERS-Stammtisch soll ihnen 

durch den Austausch mit jungen sowie 

erfahrenen Kolleginnen und Kollegen 

bei der Beantwortung dieser Frage 

helfen. 

Ein Netzwerktreffen fand zum ersten 

Mal im September 2022 in den Räu-

men der Ingenieurkammer Hessen 

statt und erntete große Begeisterung 

auf beiden Seiten. Für den Herbst 

2023 ist ein Folgetermin an der Tech-

nischen Hochschule Mittelhessen 

(THM) in Gießen mit Impulsvorträgen 

aus der Praxis sowie einem anschlie-

ßenden Get-together geplant. Der ge-

naue Termin wird noch in der neuen 

Rubrik zu den YOUNG ENGINEERS im 

Bereich „Nachwuchs“ auf der Website 

der Ingenieurkammer Hessen unter 

www.ingkh.de bekanntgegeben.

IngKH hat neue stellvertretende Geschäftsführerin

Die Geschäftsführung der Ingenieurkammer Hessen um Ge-

schäftsführer Dipl.-Ing. (FH) Peter Starfinger freut sich ab 

dem 1. Mai 2023 über zusätzliche Unterstützung. Die lang-

jährige Mitarbeiterin Dipl.-Kffr. Bettina Bischof, Leiterin des 

Referats Finanzen, Personal und Organisation, ist nun stell-

vertretende Geschäftsführerin, nachdem diese Position einige 

Jahre lang unbesetzt blieb.

Frau Bischof ist bereits seit dem Jahr 2007 für die Kammer 

tätig und verfügt so über einen großen Erfahrungsschatz im 

Bereich Finanzen und Personal. Darüber hinaus kennt sie sich 

bestens mit kammerspezifischen Themen aus.

Mit Vorstand und Geschäftsführung verbindet sie eine lang-

jährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Kammerpräsident 

Dipl.-Ing. Ingolf Kluge und Geschäftsführer Dipl.-Ing. (FH) 

Peter Starfinger gratulierten Frau Bischof sehr herzlich im 

Namen des Vorstands und der gesamten Geschäftsstelle und 

freuen sich auf die Fortsetzung der guten Zusammenarbeit.

IngKH-Präsident Dipl.-Ing. Ingolf Kluge (links) beglückwünscht Dipl.-Kffr. Bettina Bischof (rechts) 
zu ihrer Ernennung zur stellvertretenden Geschäftsführerin der Ingenieurkammer Hessen.
Fotos: Clara Baumann-Kashlan

v.r.: Dipl.-Ing. Ingolf Kluge (Präsident der Ingenieurkammer Hessen), Dipl.-Kffr. Bettina Bischof 
(stellvertretende Geschäftsführerin der Ingenieurkammer Hessen und Referatsleiterin Finanzen, 
Personal, Organisation) und Dipl.-Ing. (FH) Peter Starfinger (Geschäftsführer der Ingenieurkam-
mer Hessen).
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Reihe „Zahlen – Daten – Fakten“
Sehr geehrtes Mitglied,

für uns Ingenieure sind uns Zahlen in 

unserem Berufsalltag sehr wichtig. 

Sie unterstützen uns nicht nur dabei, 

unseren anspruchsvollen fachlichen 

Aufgaben in den unterschiedlichen Dis-

ziplinen gerecht zu werden, sondern 

auch ökonomisch fundierte Entschei-

dungen zu treffen. Darüber hinaus lie-

fern uns diese Statistiken hilfreiche In-

formationen über die neuesten Trends 

und Innovationen im Ingenieur- wie 

im Bauwesen. In diesem Monat liefern 

wir Ihnen für unseren Berufsstand 

relevante Kennzahlen zu der Entwick-

lung der ingenieurwissenschaftlichen 

Studienabschlüsse in der Bundesre-

publik und in Hessen sowie zu den 

Baugenehmigungen in Hessen im März 

2023.

Die Ingenieurkammer Hessen möchte 

Ihnen mit der Reihe „Zahlen – Daten – 

Fakten“ aktuelles Datenmaterial rund 

um unseren Berufsstand an die Hand 

geben. Uns ist über die Jahre hinweg 

häufig bewusst geworden, wie sehr uns 

solche Kennzahlen dabei dienen, die 

Interessen unserer Mitglieder berufspo-

litisch zu vertreten. Hoffentlich helfen 

Sie auch Ihnen.

Dipl.-Ing. Jürgen Wittig, ÖbVI 

Vizepräsident Dipl.-Ing. Jürgen Wittig, ÖbVI
Vizepräsident der Ingenieurkammer Hessen

Zahlen – Daten – Fakten

Anzahl der bestandenen Prüfungen an deutschen Hoch-

schulen in den Fächergruppen Ingenieurwissenschaften

Laut dem Statistischen Bundesamt (Destatis) ist die Anzahl 

der bestandenen Prüfungen an deutschen Hochschulen in 

den Fächergruppen Ingenieurwissenschaften in den vergan-

genen Jahren mit jeweils rund 130.000 Absolventen per an-

num recht konstant geblieben. Eine Ausnahme bildet lediglich 

das „Coronajahr“ 2020, als nur knapp 123.000 Studierende 

ihren Abschluss in diesem Bereich machten. Erfreulich ist 

die steigende Frauenquote unter den ingenieurwissenschaft-

lichen Absolventen in der vergangenen Dekade: Lag sie im 

Jahr 2012 noch bei 21,2 %, so ist sie bis 2021 auf 25,9 % 

angestiegen.

Frauenanteil bei ingenieurwissenschaftlichen Studienab-

schlüssen in Hessen

In Hessen ist der Frauenanteil bei den Studienabschlüssen in 

den Ingenieurwissenschaften im vergangenen Jahrzehnt so-

gar stärker gewachsen als im Bundesdurchschnitt. Während 

er 2014 nur 21,0 % betrug, hatte er sich anno 2021 bereits auf 

27,7 % erhöht. Auch die absolute Anzahl der Absolventen in 

den ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen ist in Hessen 

in diesem Zeitraum von 8.960 auf 10.760 gestiegen. Die be-

deutet einen Zuwachs von 16,7 % zwischen 2014 und 2021.

© Destatis 

© Destatis 
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Girls’Day 2023

Am 27. April 2023 fand zum 23. Mal 

der jährliche Girls’Day – Mädchen-Zu-

kunftstag statt, an dem sich auch die 

Ingenieurkammer Hessen im Rahmen 

einer Kooperation mit der Hochschule 

RheinMain (HS-RM) in Wiesbaden be-

teiligte. Chantal Stamm, M.BP. aus dem 

Ingenieurreferat und Lale Parsa von der 

Ingenieur-Akademie Hessen GmbH wa-

ren vor Ort, um ebenso wie Prof. Dr.-Ing. 

Robert Kanz (Dekan des Fachbereichs 

Architektur und Bauingenieurwesen) 

die insgesamt 27 Teilnehmerinnen im 

Alter zwischen 10 und 15 Jahren zu 

begrüßen.

Seit 2001 hat es sich der von den Bun-

desministerien für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend sowie Bildung und 

Forschung geförderte Girls’Day zum 

Ziel gesetzt, Mädchen ab der Klassen-

stufe 5 für Berufe zu begeistern, in 

denen der Frauenanteil weniger als 40 

Prozent beträgt. Dazu gehören häufig 

Tätigkeiten in den Bereichen IT, Hand-

werk, Naturwissenschaften und Tech-

nik. Auch der IngKH ist diese Förderung 

ein großes Anliegen, da das Bauinge-

nieurwesen mehr weibliche Fachkräfte 

benötigt.

Beim diesjährigen Girls’Day führten die 

Teilnehmerinnen in den Laboren der 

Hochschule RheinMain Experimente zu 

verschiedenen Themengebieten durch. 

Im Labor für Geotechnik erläuterte die 

Geologin Theresa Metawi, Fachgebiet 

Grundbau, einer Gruppe Schülerinnen: 

„Geotechnik hat mit Geologie zu tun. 

Wir prüfen den Boden beispielsweise 

auf Stabilität, um Bauwerke darauf zu 

bauen.“ Neben theoretischem Wissen 

sammelten die Teilnehmerinnen im 

Laufe des Tages auch Bodenproben, die 

sie mit einem Bohrer selbst entnahmen 

und analysierten. „Weißer Quarzkiesel, 

den wir hier sehen, ist charakteristisch 

für den Taunus“, lernten sie dabei von 

Metawi und zeigten sich begeistert: 

„Wir wollten wissen, wie der Boden 

beschaffen ist. Das finden wir total 

interessant.“

Eine weitere Gruppe Schülerinnen 

machte im Labor für Bau- und Rauma-

kustik Versuche dazu, wie Lärm gemes-

sen werden kann. Die Mädchen unter-

suchten ihre mitgebrachten Kopfhörer 

mit einem Handschallpegelmessgerät. 

Baugenehmigungen in Hessen im März 2023
Laut dem Hessischen Statistischen Landesamt haben die 

Baugenehmigungen für Wohngebäude in Hessen im März 

2023 im Vergleich zum Vorjahresmonat stark abgenommen. 

Wurden zum Ende des ersten Quartals 2022 noch 742 sol-

cher Gebäude bewilligt, so war dies im März dieses Jahres 

nur noch bei 420 der Fall. Dies bedeutet einen Rückgang von 

43,4 % bei den Wohngebäuden und 39,4 % bei der Anzahl 

der Wohnungen. Bei der Anzahl der genehmigten Nichtwohn-

gebäude war die Verringerung mit 12,9 % nicht derart ausge-

prägt, dafür jedoch beim Rauminhalt (-77,9 %) und der Nutz-

fläche (-67,6 %).

Chantal Stamm, M.BP. aus dem Ingenieurreferat der Kammer begrüßte die Teilnehmerinnen beim Girls’Day 2023 an der Hochschule 
RheinMain in Wiesbaden. Foto: Lale Parsa

Auch ein neues Maskottchen durfte seitens der Kammer nicht 
fehlen. Foto: Lale Parsa
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Fotos: Lale Parsa

Fotos: Hochschule RheinMain (HS-RM)

Fotos: Silke Bartsch
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AHO-Mitgliederversammlung

Am 3. Mai 2023 fand im Ludwig-Erhard- 

Haus in Berlin die jährliche Mitglieder-

versammlung des Ausschusses der 

Verbände und Kammern der Ingenieure 

und Architekten für die Honorarord-

nung e.V. (AHO) statt. Auch die Ingeni-

eurkammer Hessen nahm in Person von 

Präsident Dipl.-Ing. Ingolf Kluge an der 

Veranstaltung teil. Auf der Tagesord-

nung standen dabei unter anderem der 

derzeitige Sachstand bezüglich der  

Novellierung der HOAI 202x sowie die 

aktuellen Umfragen zur wirtschaftli-

chen Lage der Ingenieure und Architek-

ten und zu den gemäß Honorarordnung 

abgerechneten Projekte.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der diesjährigen AHO-Mitgliederversammlung im Ludwig-Erhard-Haus in Berlin.

Präsident Dipl.-Ing. Ingolf Kluge vertrat die Ingenieurkammer Hessen bei der AHO-Mitgliederver-
sammlung in Berlin.

Der Vorstandsvorsitzende Dipl.-Ing. Klaus-D. Abraham bei der diesjährigen AHO-Mitgliederver-
sammlung in Berlin.
Fotos: Ausschuss der Verbände und Kammern der Ingenieure und Architekten für die Honorar-

ordnung e.V. (AHO)

„Dieses Gerät funktioniert ähnlich wie 

unser Ohr“, vermittelte ihnen der Bau- 

und Raumakustikingenieur Mario Mis-

cioscia. Während eine Teilnehmerin auf 

ihrer Gitarre spielte, konnten sich die 

übrigen Schülerinnen von der beson-

ders guten Akustik überzeugen.

Im Mobilitätslabor stand die Verkehrs-

mittelnutzung von Männern und Frauen 

auf dem Programm. Statistisch gesehen 

sind Männer in mehr Verkehrsunfälle 

verwickelt als Frauen: Sie fahren nicht 

nur häufiger Auto, sondern sind auch 

häufiger zu Fuß oder mit dem Fahrrad 

an Unfällen beteiligt. Dem Grund dafür 

gehen die Mobilitätsforscherinnen und 

-forscher der Hochschule dort auf den 

Grund.

Der Versuch, pinken Beton herzu-

stellen, wurde im Massivbaulabor 

unternommen. Der dort tätige Ingeni-

eur Jörn Kreye hatte sich ein spezielles 

Rezept für die Schülerinnen überlegt, 

nach dem sie dann ihren eigenen Beton 

zusammenmischten und daraus Klötze 

herstellten. „Es war total cool. Wir ha-

ben Betonklötze kaputtgemacht, rosa 

Beton gemischt und Blöcke gefüllt. Das 

hat viel Spaß gemacht“, lautete das Fa-

zit der Teilnehmerinnen im Massivbau-

labor am Ende des Tages.
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Bekanntmachung über die Ungültigkeitserklärung  
von Urkunden und Anerkennungsbescheiden

Folgende durch Verlust abhanden ge-

kommene oder nach Erlöschen der 

Mitgliedschaft bzw. Eintragung in den 

Listen und Verzeichnissen der Ingeni-

eurkammer Hessen nicht zurück ge-

gebene Urkunden und Anerkennungs-

bescheide werden hiermit für ungültig 

erklärt:

Dipl.-Ing. (FH) Angela Vogel

Eintragungsurkunde in der Liste der 

Nachweisberechtigten für Standsi-

cherheit vom 30.11.2017 unter der Nr. 

St-2518A-IngKH

Eintragungsurkunde in der Liste der 

Nachweisberechtigten für Schall-

schutz vom 06.03.2018 unter der Nr. 

Sc-1274A-IngKH

Dipl.-Ing. Reinhard Münch

Eintragungsurkunde in der Liste der 

Nachweisberechtigten für Standsi-

cherheit vom 15.03.2003 unter der Nr. 

St-117A-IngKH

Eintragungsurkunde in der Liste der 

Nachweisberechtigten für Schall-

schutz vom 24.03.2003 unter der Nr. 

Sc-112A-IngKH

Eintragungsurkunde in der Liste der 

Nachweisberechtigten für Wärme-

schutz vom 16.04.2003 unter der Nr. 

W-129A-IngKH

Prof. Dipl.-Ing. Grohmann

Eintragungsurkunde in der Liste der 

Nachweisberechtigten für Standsi-

cherheit vom 08.12.2003 unter der Nr. 

St-820A-IngKH

Eintragungsurkunde in der Liste der 

Nachweisberechtigten für Schall-

schutz vom 26.01.2004 unter der Nr. 

Sc-576A-IngKH

Eintragungsurkunde in der Liste der 

Nachweisberechtigten für Wärme-

schutz vom 22.03.2004 unter der Nr. 

W-753A-IngKH

Dipl.-Ing. (FH) Klaus König

Eintragungsurkunde in der Liste der 

Nachweisberechtigten für Standsi-

cherheit vom 01.06.2015 unter der Nr. 

St-2241A-IngKH

Eintragungsurkunde in der Liste der 

Nachweisberechtigten für Standsi-

cherheit vom 01.06.2015 unter der Nr. 

W-2007A-IngKH

Dipl.-Ing. Paul Kopco

Eintragungsurkunde der Architekten-

kammer Hessen über die Eintragung in 

die Liste der bauvorlageberechtigten 

Ingenieure unter der Nr. 1227 mit Datum 

vom 6. März 1996 sowie die Bescheini-

gung zur Bauvorlageberechtigung 2023 

unter der Nr. 1227 mit Datum vom 

 1. Januar 2023

Dipl.-Ing. Nicole Ott-Klein

Eintragungsurkunde der Ingenieurkam-

mer Hessen über die Eintragung in die 

Liste der bauvorlageberechtigten Inge-

nieure unter der Nr. 2068 mit Datum 

vom 2. Januar 2018, die Bescheinigung 

zur Bauvorlageberechtigung 2023 un-

ter der Nr. 2068 mit Datum vom 1. Ja-

nuar 2023 sowie der Rundstempel Bau-

vorlageberechtigung mit der Nr. 2068

Dipl.-Ing. (FH) Dirk Siebert

Eintragungsurkunde der Ingenieurkam-

mer Hessen über die Eintragung in die 

Liste der bauvorlageberechtigten Inge-

nieure unter der Nr. 2045 mit Datum 

vom 17. März 2016, die Bescheinigung 

zur Bauvorlageberechtigung 2023 un-

ter der Nr. 2045 mit Datum vom 1. Ja-

nuar 2023 sowie der Rundstempel Bau-

vorlageberechtigung mit der Nr. 2045

Dipl.-Ing. (FH) Michael Kania

Eintragungsurkunde der Architekten-

kammer Hessen über die Eintragung in 

die Liste der bauvorlageberechtigten In-

genieure unter der Nr. 1380 mit Datum 

vom 16. Januar 1998 sowie die Beschei-

nigung zur Bauvorlageberechtigung 

2023 unter der Nr. 1380 mit Datum vom 

1. Januar 2023
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Terminkalender

Die IngKH ist darum bemüht, dass be-

reits feststehende Termine auch weiter-

hin Bestand haben. Aufgrund der der-

zeitigen Lage finden Sitzungen im Zwei-

felsfall in Form einer Videokonferenz 

statt. Bitte beachten Sie aus diesem 

Grund auch die aktuellen Ankündigun-

gen im Internet unter www.ingkh.de.

Fachgruppensitzungen

Fachgruppe Honorierung, Vergabe, 

Marketing

24.08.2023, 16:00 Uhr

30.11.2023, 16:00 Uhr

Fachgruppe Baulicher Brandschutz 

HBO

26.07.2023, 16:00 Uhr

13.09.2023, 16:00 Uhr

15.11.2023, 16:00 Uhr

Fachgruppe IT & Digitalisierung

28.07.2023, 15:00 Uhr (via Zoom)

24.11.2023, 15:00 Uhr (via Zoom)

Fachgruppe Energieeffizienz

10.08.2023, 15:00 Uhr (via Zoom)

07.12.2023, 15:00 Uhr (via Zoom)

Veranstaltungen

35. Seminar Tragwerksplanung

12.09.2023, 09:00 Uhr, Friedberg

FPLT Energieeffizienz und 

Erneuerbare Energien IngKH

04.10.2023, 09:00 Uhr, Gießen

Fachplanertag Barrierefreies Planen 

und Bauen IngKH

16.11.2023, 09:00 Uhr, (via Zoom)

40. Mitgliederversammlung 

03.11.2023, 13:00 Uhr, Wiesbaden

Redaktion: Geschäftsführer Dipl.–Ing. 
(FH) Peter Starfinger, V.i.S.d.P., Torsten 
Reitz, M.A., Clara Baumann-Kashlan, 
M.A., Dipl.–Kffr. Bettina Bischof, Dipl.–Kffr. 
Pia Dick

Mit Namen oder Initialen gekennzeich-
nete Beiträge stellen nicht unbedingt die 
Auffassung des Herausgebers dar.  
Die Beilage ist Bestandteil des DIB. 

Redaktionsschluss: 16.05.2023

Die DIB-Hessen-Beilage und alle in ihr 
veröffentlichten Beiträge und Abbildun-
gen sind urheberrechtlich geschützt.  
Für den Inhalt der Beiträge ist der jewei-
lige Autor verantwortlich. Das Veröffent-
lichungsrecht für die zur Verfügung 
gestellten Bilder und Zeichnungen ist 
vom Verfasser einzuholen.

Die IngKH bittet darum, Manuskripte an 
die Redaktion zu senden. Diese behält 
sich vor, Beiträge zu kürzen und gege-
benenfalls um eine Kontaktadresse des 
Autors zu ergänzen.

Redaktionsschluss ist jeweils spätestens 
fünf Wochen vor dem Erscheinungstermin.

Die nächste DIB-Hessen-Beilage  
erscheint am 16.08.2023.

Impressum

Herausgeber: Ingenieurkam-
mer Hessen Körperschaft des 
öffentlichen Rechts

Abraham-Lincoln-Straße 44 
65189 Wiesbaden  
Tel.: 0611 - 97 45 7 - 0  
Fax: 0611 - 97 45 7 - 29  
E-Mail: info@ingkh.de  
Internet: www.ingkh.de
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Ingenieur-Akademie Hessen GmbH / Ingenieurkammer Hessen

Abraham-Lincoln-Str. 44 | 65189 Wiesbaden

Telefon: 0611-450 438 0 | Fax: 0611-450 438 49

www.ingah.de | E-Mail: info@ingah.de

Unsere telefonischen Sprechzeiten:

Dienstag und Freitag 9 bis 12 Uhr

Montag bis Donnerstag 13 bis 16 Uhr

Ingenieur-Akademie Hessen GmbH
Eine hundertprozentige Tochter der Ingenieurkammer Hessen

Kurzfristig angesetzte Webinare zu diversen Themenbereichen finden Sie jeweils aktuell auf unserer Website.

Gerne informieren wir Sie regelmäßig über unser aktuelles Seminarpro-
gramm. Anmeldung zum Newsletter über unsere Website  
www.ingah.de oder diesen QR-Code.
* Preise Mitglieder / Sonstige Teilnehmer in Euro + MwSt.

Informationen zu den Seminaren und Seminarreihen, Termine und 
Preise sowie Anmeldung unter: www.ingah.de.
Bei Fragen oder Anregungen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder 
per E-Mail.

Energieeffizienz
50-23 04.10.2023 Gießen FPLT Energieeffizienz und Erneuerbare Energien IngKH 8 BVB/DENA/NWS 100.-/150.-
57-23 19./20.09.2023 Wiesbaden Tauwasserbedingter Feuchteschutz 16 BVB/DENA/NWS 410.-/510.-
35-23 E-Learning: ab sofort

Präsenz:
ab dem 06.07.2023

Wiesbaden 35-23 Fachplaner 
Energieeffizienz IngKH (Basismodul dena)

120 BVB/DENA/NWS 2300.-/2500.-

Konstruktiver Ingenieurbau
58-23 25.09.2023 Wiesbaden Aluminiumkonstruktionen im Bauwesen nach DIN EN 1999 8 BVB/NST 230.-/280.-

Sachverständigenwesen 
63-23 16.10.2023 Wiesbaden Sichtbeton 8 BVB/NST 455.-/495.-

Soft Skills
49-23 26./27.06.2023 online Ergebnisorientierte Verhandlungsführung 8 BVB/NBVO 190.-/240.-
56-23 18.09.2023 Wiesbaden Modernes Zeit- und Arbeitsmanagement 8 BVB/NBVO 210.-/260.-
75-23 14.11.2023 Wiesbaden Bau- und Planungsbesprechungen straff und effizient 8 BVB/NBVO 210.-/260.-

Barrierefreiheit
70-23 16.11.2023 online Fachplanertag Barrierefreies Planen und Bauen 4 BVB/NBVO 50.-/70.-

Bauphysik
62-23 10.10.2023 Wiesbaden Schallschutz gegen Außenlärm 8 BVB/NSC 210.-/260.-
71-23 07.11.2023 Wiesbaden Innendämmung – Wärme- und Schallschutz 8 BVB/NWS/NSC 210.-/260.-

Brandschutz
10-23 Ab dem 16.06.2023 Friedberg Fachplaner Brandschutz IngKH – Paket 

(Auch Einzeltermine buchbar)
120 BVB/NBS 3.170.-/3.710.-

12-23 30.06.2023 Friedberg BS 2 Anwendung der HBO in der Brandschutzplanung 8 BVB/NBS 220.-/260.-
13-23 14.07.2023 Friedberg BS 3 Brandschutzdienststellen im Genehmigungsverfahren 8 BVB/NBS 220.-/260.-

Bauen im Bestand
51-23 19./20.06.2023 Wiesbaden Bauwerksdiagnostik und Bauwerksanalyse 16 BVB/NBVO 410.-/510.-

Recht
53-23 04.07.2023 Wiesbaden Bauleiterhaftung 8 BVB/NBVO 210.-/260.-
72-23 08.11.2023 Wiesbaden Verträge, Nachträge, Kalkulation für Ingenieurbüros 4 BVB/NBVO 119.-/139.-

E-Learning
EL-Mod 2 jederzeit online Bauphysik II Wärme- und Feuchteschutz 8 BVB/NWS 170.-/220.-
EL-Mod 7 jederzeit online Energiesparendes Bauen und Sanieren V 16 BVB/NWS/DENA 220.-/220.-
EL-Mod 10 jederzeit online Energiesparendes Bauen und Sanieren II 16 BVB/NWS 220.-/220.-
EL-EK jederzeit online Wohn- und Nichtwohngebäude nach Gebäudeenergiegesetz 120 BVB/NWS 1.380.-/1.490.-

http://www.ingah.de

